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Hygieneplan der Limesschule 

auf Basis des Hygieneplans Corona 8.0 für die Schulen in Hessen1 vom  

12. Juli 2021 

- Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen-  

 

VORBEMERKUNGEN 

Nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist dies der schuleigene Hygieneplan, in dem 

die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein 

hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten 

beizutragen. Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler und die 

Sorgeberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten, was durch den vorliegenden 

Hygieneplan erfolgt.  

Dieser Rahmen-Hygieneplan bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur Schule gehörende 

Schulgelände. Der Rahmen-Hygieneplan bezieht sich außerdem auf Räumlichkeiten außerhalb des 

Schulgeländes, in denen in schulischer Verantwortung ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 

durchgeführt werden, sowie auf Orte, an denen sonstige schulische Veranstaltungen stattfinden. Er ist 

mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration abgestimmt und wird – soweit erforderlich 

– an die jeweilige Pandemiesituation angepasst. Der vorliegende Hygieneplan ersetzt den Hygieneplan 

vom 11. Februar 2021. Er wurde in allen Kapiteln überarbeitet und enthält im Wesentlichen folgende 

Änderungen: Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht 

mehr erforderlich. Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht 

ebenfalls nicht mehr. Der Mindestabstand wird aufgehoben und der Unterricht im regulären 

Klassen- oder Kursverband, einschließlich lerngruppenübergreifender AG-Angebote, ist wieder 

möglich; gleiches gilt für den regulären Ganztagsbetrieb. Sonderregelungen für den Pausenbetrieb 

sind nicht mehr erforderlich. Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im 

Unterricht kann wieder in vollem Umfang erfolgen. Sport- und Musikunterricht können wieder 

ohne Einschränkungen stattfinden. Außerdem beinhaltet der Hygieneplan Hinweise zur 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ferner werden mit ihm verschiedene Erlasse aufgehoben. 

Erfreulicherweise können mit dem Wegfall der Testvorgaben auch die Dokumentationspflichten 

für die Schulen gelockert werden.   

 

                                                      
1 Der Plan ist zu Teilen (auch wörtlich) aus dem Hygieneplan des Landes Hessen übernommen.  
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1. INFEKTIONSSCHUTZ UND ARBEITSSCHUTZ 

Die Schutzziele können nur erreicht werden, wenn sowohl epidemiologische, medizinische und 

unterrichtsorganisatorische Aspekte gleichzeitig betrachtet als auch geeignete Schutzmaßnahmen 

getroffen werden. Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan enthält auch Angaben über die zu 

treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie über 

erforderliche individuelle Schutzmaßnahmen. Die zwecks Anpassung des Rahmen-Hygieneplans 

an die Gegebenheiten in der jeweiligen Schule durchgeführten Überlegungen und Maßnahmen 

können als auf die Pandemiesituation bezogener Teil der Gefährdungsbeurteilung im Sinne von §5 

ArbSchG und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1) 

für Schülerinnen und Schüler sowie Landesbedienstete bewertet werden. 

 

2. DURCHFÜHRUNG DES SCHULBETRIEBS 

Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von 

Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die 

Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst nehmen und 

ebenfalls umsetzen. Die Regelungen zum Infektionsschutz sind ausführlich auch im Unterricht 

durch die Lehrkräfte zu behandeln. Geeignete Materialien für die unterschiedlichen Altersstufen 

und in unterschiedlichen Sprachen stehen im Internet auf den Seiten der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungs-

einrichtungen.html zur Verfügung. Alle Beschäftigten des Landes und der Schulträger, alle 

Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren an den Schulen tätigen Personen sind darüber hinaus 

angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der zuständigen Gesundheitsämter zu beachten. 

Darüber hinaus bestehende, landesweite schulartspezifische Regelungen bleiben hiervon unberührt. 

 

3. ZUSTÄNDIGKEITEN  

Für die Anordnung sämtlicher unmittelbar auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen 

(z. B. (Teil-)Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen von (einzelnen) Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrkräften) sind die Gesundheitsämter zuständig. Für die Umsetzung der 

Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die Schulleiterin oder der 

Schulleiter verantwortlich. Es gehört zu den Aufgaben, das Auftreten von COVID-19-Fällen gemäß 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und § 8 Abs. 1 Nr. 7 IfSG dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. 

Zeitgleich ist auch das zuständige Staatliche Schulamt zu informieren.  Die Schulträger sind dafür 

zuständig, die Ausstattungsgegenstände der Schulgebäude und -anlagen, die nach den in diesem 

Plan beschriebenen Maßnahmen an den einzelnen Schulen erforderlich sind, wie z. B. Flüssigseife 

und Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), in ausreichender Menge bereitzustellen. Die Schulen 
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sollen die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes gemeinsam mit den Schulträgern 

planen und ausgestalten und in der täglichen Umsetzung sicherstellen. 

 

4. TESTOBLIEGENHEITEN  

Die Vorlage eines Negativnachweises im Sinne des bisherigen § 3 Abs. 1 der Coronavi-rus-

Schutzverordnung (CoSchuV) ist zur Teilnahme am Präsenzunterricht nicht mehr er-forderlich; 

auch eines Testnachweises nach dem nunmehr geltenden § 3 Abs. 1 Satz 1 CoBaSchuV bedarf es 

nicht. Die in den Erlassen vom 12. Mai 2021 (Az. 651.260.130-00308), 28. März 2022 (o. Az.) und 

31. März 2022 (Az. 234.000.013-00238) zugelasse-nen Ausnahmen sind damit gegenstandslos. 

Allen Schülerinnen und Schülern, den Lehr-kräften sowie dem sonstigen Personal werden 

wöchentlich zwei Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu Hause zur Verfügung gestellt. 

Diese Tests erhalten sie in den Schulen. Die Modalitäten werden durch einen gesonderten Erlass 

geregelt.  

Ergänzende Beschaffungs- und Finanzierungsregelungen für Sonderfälle werden im Er-lass 

„Hinweise zur Finanzierung von Ausgaben in Zusammenhang mit Corona-Tests an öffentlichen 

Schulen“ vom 25. Januar 2022 (Az. 170.001.000-00117) getroffen.  

Die dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens kann eine kurzfristige Anpassung der 

Teststrategie erforderlich machen. Daher wird für die Durchführung der Testungen auf die 

Regelungen des jeweils geltenden Erlasses verwiesen. 

 

5. HYGIENEMAßNAHMEN 

Persönliche Hygienemaßnahmen 

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen: 

• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden) 

• Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter), soweit keine Ausnahmen nötig sind  

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) 

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln), 

sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen 

Notwendigkeiten ergibt 

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 

Soweit Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren. Bei der Verwendung von 

Hände-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen Benutzungshinweise des Herstellers zu beachten. 

Die verwendeten Mittel sollen viruswirksam sein (Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“). Es 
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sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit zu verwenden. Die Schülerinnen und Schüler sind 

durch Lehrpersonal anzuleiten und zu beaufsichtigen.  

 

Regelungen zum Tragen einer medizinischen Maske  

Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht nicht mehr. Im Fall 

einer Infektion wird empfohlen, in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe für den Rest der Woche 

medizinische Masken zu tragen. Bei einem größeren Ausbruchsgesche-hen kann das 

Gesundheitsamt darüber hinausgehende Anordnungen treffen.  

Die Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen, medizini-schen 

Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken) sind zu beachten. 

 

Raumhygiene 

Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume. So sind z. B. 

auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume organisatorische Maßnahmen zu 

ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln ermöglichen. 

 

Lüften 

Klassenräume sollten regelmäßig gelüftet werden. Beim Lüften strömt frische Luft in den Raum 

und ersetzt die verbrauchte. Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollte pro Stunde ein 

dreifacher Luftwechsel erfolgen. Das bedeutet, dass die Raumluft dreimal pro Stunde komplett 

gegen Frischluft von außen ausgetauscht wird. Dies wird idealerweise wie folgt erreicht:  

Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten gelüftet. Alle Fenster müssen weit geöffnet werden 

(Stoßlüften). Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist 

das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 3-5 Minuten 

ausreichend. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden (ca. 10-20 Minuten). Bei heißen 

Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen und innen ähnlich hoch sind, 

sollten die Fenster durchgehend geöffnet bleiben. 

Zudem soll über die gesamte Pausendauer gelüftet werden, auch während der kalten Jahreszeit. 

Noch besser als Stoßlüften ist Querlüften. Das bedeutet, dass gegenüberliegende Fenster 

gleichzeitig weit geöffnet werden. In Schulen kann das Querlüften auch durch weit geöffnete 

Fenster auf der einen Seite und der Fenster im Flur auf der gegenüberliegen-den Seite realisiert 

werden. 

Sowohl beim Stoßlüften wie beim Querlüften sinkt die Temperatur im Raum nur um wenige Grad 

ab. Nach dem Schließen der Fenster steigt sie rasch wieder an. 

Es ist darauf zu achten, die Fenster nach der Stoß- bzw. Querlüftung wieder zu schließen. 

Dies gilt besonders in den Wintermonaten. Eine Kippstellung der Fenster führt nicht zu einem 
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ausreichenden Luftaustausch, auch wenn das Fenster den ganzen Tag gekippt bleibt. In der kalten 

Jahreszeit führt dieses hygienisch ineffiziente Lüften zudem dazu, dass Wärme aus dem Raum 

unnötig entweicht.  

Die Lüftungssituation ist für jeden genutzten Raum individuell zu betrachten und passgenau 

umzusetzen. Die notwendige Lüftungsdauer ergibt sich aus der Größe des Raums, der Anzahl, der 

sich darin aufhaltenden Personen, der Größe der Fensteröffnung und der Temperaturdifferenz 

zwischen Innen und Außen.  

Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht vollständig 

geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein ausreichender 

Luftaustausch ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu öffnende Fenster oder mit 

raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit zu geringer Frischluftzufuhr hat die Schulleiterin bzw. 

der Schulleiter mit dem zuständigen Schulträger geeignete Maßnahmen zu treffen (z. B. zeitweise 

Öffnung an sich verschlossener Fenster). In jedem Fall darf hierbei keine ursprünglich 

gewährleistete Absturzsicherung ohne entsprechende Kompensation aufgegeben werden.  

Die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen korreliert mit der Aerosolkonzentration. Deshalb 

eignen sich CO2-Ampeln oder CO2-Apps dazu, beim fachgerechten Lüften zu unterstützen. Es ist 

nicht erforderlich, in jedem Klassenraum ein CO2-Messgerät einzusetzen. Stichprobenartige 

Messungen in typischen Klassenräumen sind ausreichend. Die Unfallkasse Hessen bietet mit „CO2-

Timer“ eine App kostenfrei an, die ausdrücklich empfohlen wird und in jedem App-Store erhältlich 

ist. 

Grundsätzlich sollten raumlufttechnische Anlagen mit möglichst hohem Frischluftanteil betrieben 

werden. Sowohl der Umluftbetrieb zentraler Lüftungsanlagen als auch Lüftungsanlagen, die nur 

Raumluft umwälzen und konditionieren (Heizen, Kühlen, Befeuchten), sollten vermieden werden. 

Weil kleine kontaminierte Partikel lange in der Raumluft verbleiben, sollte die Lüftungsanlage 

mindestens zwei Stunden vor und nach Benutzung des Gebäudes auf Nennleistung gefahren 

werden.  

Raumlufttechnische Anlagen sollen während der Betriebs- oder Arbeitszeiten nicht abgeschaltet 

werden, da dies zu einer Erhöhung der Konzentration von Viren in der Raumluft und damit zur 

Erhöhung des Infektionsrisikos führen kann. Bei CO2-gesteuerten Anlagen sollte nach Angaben 

der Unfallkasse Hessen der Zielwert 400 ppm betragen. Dadurch wird die Nennleistung dauerhaft 

erreicht.  

Weitere Informationen zum Thema Lüften können der Empfehlung „SARS-CoV-2: Empfehlungen 

zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen“ (FBVW-502) der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung e.V. (DGUV) entnommen werden (abrufbar unter 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3932).  
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Eine Basis für die Priorisierung der Lüftungsmaßnahmen an Schulen bieten die Veröffentlichungen 

des Umweltbundesamtes (UBA) „Richtig Lüften in Schulen " vom 22. Dezember 2021, sowie 

„Lüftung, Lüftungsanlagen und mobile Luftreiniger an Schulen“ vom 10. September 2021. 

 

Reinigung 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von 

Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Dennoch steht in 

der Schule die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, 

welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden. Auch hier sollen Sekrete und 

Verschmutzungen mechanisch entfernt werden. Auf eine regelmäßige Reinigung des 

Schulgebäudes ist zu achten. Sicherzustellen sind folgende Punkte: 

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (z. B. Türklinken, 

Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei starker 

(sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch. 

• Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19-

Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. 

Eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in bestimmten Situationen (z. B. 

Kontamination mit Körperausscheidungen wie Blut, Erbrochenem oder Stuhl) jedoch zweckmäßig 

sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der 

Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen 

bedenklich, weil Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur 

Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. 

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein Austausch 

von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.).  Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-

didaktischen Gründen eine gemein-same Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein (z. B. im 

naturwissenschaftlichen Unterricht), so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches 

Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung von Augen, Mund und Nase vermieden 

werden.  

• Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Tablets sollen die Geräte 

(insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung mit handelsüblichen milden 

Reinigungsmitteln oder Reinigungstüchern gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der 

Besonderheiten der Geräte o. Ä. nicht möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände 

gründlich mit Seife gewaschen werden, und die Benutzer sollen darauf hingewiesen werden, dass 

in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (Vermeidung des Berührens 

von Augen, Nase, Mund) eingehalten werden. 
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Hygiene im Sanitärbereich 

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Flüssigseifenspender und 

Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem Umfang bereitzustellen und zu 

ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen. 

Entsprechende Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen 

auszuhängen. Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten und eine hygienisch sichere 

Müllentsorgung ist sicherzustellen. 

 

 

6. PERSONALEINSATZ 

Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine 

Einschränkungen. Darüber hinaus kann die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung einen 

zusätzlichen Schutz gewährleisten. Auf Wunsch der Lehrkraft oder der sozialpädagogischen 

Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters kann eine betriebsmedizinische Beratung auf Basis einer 

„Wunschvorsorge“ nach ArbMedVV durch den Medical Airport Service (https://www.medical-

airport-ser-vice.de/mas/leistungen/infoportal-land-hessen) in Anspruch genommen werden. Bei 

Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes im Hinblick auf generelle und 

individuelle Beschäftigungsverbote. 

Auf die Ausführungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht an Schulen für Kranke in den 

„Aktuellen Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb“ vom 1. Februar 2022 wird 

hingewiesen. Auch an den Berufsbildungswerken gilt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die 

sich auch auf die Staatlichen Berufsschulen in den Berufsbildungswerken erstreckt. Um den Einsatz 

geimpfter oder genesener Lehrkräfte in den aufgeführten sensiblen Bereichen sicherzustellen, sind 

Personallenkungsmaßnahmen zu prüfen. 

Für die Fortbildungsangebote des Landes gilt: Fortbildungen können als Präsenzveranstaltung, im 

digitalen bzw. Online-Format oder als hybride Fortbildung (blended-learning-Format) durchgeführt 

werden. Für Präsenzveranstaltungen ist weiterhin die strenge Ein-haltung der Bestimmungen der 

jeweils geltenden Corona-Verordnungen und der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) 

zwingend. Fortbildungen können dann in der Unterrichtszeit angeboten werden, wenn sie entweder 

- wie bisher - zu den beiden von der Landesregierung festgelegten Schwerpunktthemen gehören 

(„Medienbildung und Digitalisierung“ sowie „Unterstützung von Lehrpersonal an Grund- und 

Förderschulen“) oder wenn dies dringend erforderlich ist.  
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7. TEILNAHME DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AM 

PRÄSENZUNTERRICHT 

Schülerinnen und Schüler können von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden, 

wenn sie selbst oder Angehörige ihres Haushalts im Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV-

2-Virus aufgrund einer ärztlich bestätigten Vorerkrankung oder Immunschwäche dem Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wären. Der Erlass „Umgang mit ärztlichen 

Attesten“ vom 18. September 2020 (Az. 000.256.000-000107) gilt insoweit fort. Die partielle 

Befreiung für einzelne Tage, Fächer oder einzelne schulische Veranstaltungen ist nicht zulässig. 

Befreite Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an einem von der Schule angebotenen 

Distanzunterricht teilzunehmen. Ein Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht 

nicht. Die Lehrkräfte sind aufgefordert, die Auswirkungen des Distanzunterrichts auf die 

betroffenen Schülerinnen und Schüler zu beobachten und geeignete Maßnahmen gemäß dem 

Leitfaden „Schulbetrieb im Schul-jahr 2021/2022 – Planungsszenarien für die 

Unterrichtsorganisation“ zu treffen.  

 

8. DOKUMENTATION UND NACHVERFOLGUNG 

Schulen müssen der Unfallkasse Hessen positive Fälle in der Regel nicht melden oder eine 

Unfallanzeige erstellen. Diese muss für infizierte Schülerinnen, Schüler oder Beschäftigte (nicht 

für Beamtinnen und Beamten) nur erstellt werden, wenn die Infektion in der Schule stattfand (die 

Indexperson ist bekannt oder es gibt ein massenhaftes Ausbruchsgeschehen) und die betroffene 

Person wegen der Symptome beim Arzt behandelt werden musste. Hier gelten die Regelungen unter 

https://www.ukh.de/schule/corona-si-tuation-in-der-schule. Zusätzlich wird die Verwendung der 

Corona-Warn-App empfohlen. Die Verwendung ist freiwillig und kann nicht angeordnet werden 

 

9. INFEKTIONSSCHUTZ IM SPORT- UND MUSIKUNTERRICHT SOWIE 

RELIGION, ETHIK UND ISLAMUNTERRICHT (SCHULVERSUCH) 

Die fächerspezifischen Regelungen für den Sportunterricht und Musikunterricht aus den 

ehemaligen Anlagen 2 und 3 entfallen. Der Erlass „Hinweise zur Organisation und Ausgestaltung 

der Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht im Schuljahr 2021/2022 unter den Bedingungen der 

Coronavirus-Pandemie“ vom 12. Juli 2021 (Az. 351.300.013-00134) wird aufgehoben. 

 

10. SCHULISCHE GANZTAGSANGEBOTE UND MITTAGSBETREUUNG  

Für schulische Ganztagsangebote, die Betreuungsangebote der Schulträger und Mittagsbetreuung 

gelten ebenfalls die Regelungen dieses Hygieneplans.  
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11. ERSTE HILFE UND SANITÄTSDIENST 

Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann näherer Kontakt nicht vermieden werden. 

Hierfür sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien geeignete Schutzmasken sowie 

Einmalhandschuhe und ggf. eine Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für die 

Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten werden, die nach der Verwendung 

entsprechend ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden. 

Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden Personen, zum 

Zweck des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die 

Beatmung zu verzichten. 

Für die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien ist der Schulträger 

zuständig. 

Sowohl die Ersthelferin oder der Ersthelfer als auch die hilfebedürftige Person sollten – soweit 

möglich – eine geeignete medizinische Maske tragen. Die Ersthelferin oder der Ersthelfer muss 

darüber hinaus Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die 

Verwendung einer Beatmungshilfe empfohlen. 

Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches Händewaschen oder 

ggf. Hände desinfizieren, Husten- und Nies-Etikette) für die Ersthelfenden. 

Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe können der Handlungshilfe für Ersthelfende „Erste 

Hilfe im Betrieb im Umfeld der Corona(SARS-CoV-2)-Pandemie“ der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung e. V. (DGUV) entnommen werden (abrufbar unter 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833). 

 

12. VERANSTALTUNGEN, SCHÜLERFAHRTEN  

Für Schulfahrten gelten die Vorgaben am Zielort. Der Erlass „Regelung betreffend geplante 

Schulfahrten ab dem Schuljahr 2021/22“ vom 11. Juni 2022 in der Fassung des Änderungserlasses 

vom 8. September 2021 (Az. 960.060.070-00030) sowie der Konkretisierungserlass „Zusätzliche 

Regelung betreffend geplante Schulfahrten im ersten Schulhalbjahr 2021/2022“ vom 6. Oktober 

2021 (Az. 960.060.070-00030) werden hiermit aufgehoben, soweit sie sich nicht bereits durch 

Zeitablauf erledigt haben. 

Die Einbeziehung von schulfremden Personen in Veranstaltungen der Schule unter Beachtung des 

schulischen Hygienekonzepts ist möglich. 

Schulveranstaltungen (z. B. Veranstaltungen der Schülervertretung, Ausflüge) sind – soweit 

pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – 

zulässig. Dabei ist § 1 Abs. 1 und 3 CoBaSchuV in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

Hierbei ist wie folgt zu differenzieren: 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833
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• Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule ausschließlich mit 

Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, gelten die jeweiligen 

Hygienepläne der Schule. 

• Werden die Veranstaltungen schulübergreifend durchgeführt, so haben die Verantwortlichen ein 

auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und Schutzkonzept auszuarbeiten und den jeweils 

betroffenen Schulleitungen vorzulegen. 

Schulgottesdienste sind, soweit es sich um schulische Veranstaltungen handelt, unter Beachtung 

des Hygienekonzepts zulässig. Soweit sie als Veranstaltung einer Kirche oder 

Religionsgemeinschaft stattfinden, ist deren Hygienekonzept zu beachten. 

 

13. ALARMPROBEN  

Die „Richtlinien für die brandschutztechnische Ausstattung von Schulen und das Verhalten bei 

Ausbruch eines Brandes und bei sonstigen Gefahren“ vom 5. November 2019 (ABl. 2020, S.42) 

sieht die Durchführung von Alarmproben in Schulen vor. Nach Abstimmung mit dem Hessischen 

Ministerium des Inneren und für Sport (HMdIS) können Schulen auf die Alarmprobe zu Beginn des 

Schuljahres aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzichten. Allerdings sind die Schülerinnen und 

Schüler angemessen zu unterweisen, das bedeutet:  

• Die Begehung des Fluchtweges sollte innerhalb der ersten drei Wochen nach Schulanfang 

klassenweise stattfinden und vom Klassenraum bis zum festgelegten Sammelpunkt auf dem 

Gelände führen. Dabei ist den Schülerinnen und Schülern das korrekte Verhalten während einer 

Räumung zu erläutern. Die Begehung kann ohne Auslösung des Alarmsignals erfolgen.  

• Das Alarmsignal soll an einem festgelegten Tag nach vorheriger Ankündigung er-tönen, um die 

Schülerinnen und Schüler mit dem Signal vertraut zu machen, ohne dass diese das Klassenzimmer 

verlassen müssen. Von den Lehrkräften ist dabei ein didaktischer Bezug zur 

erfolgten/bevorstehenden Begehung des Fluchtweges herzustellen.  

Dies ist im Klassenbuch festzuhalten.  

Da der Erlass keinen festen Zeitraum für die Durchführung der zweiten Alarmprobe festlegt, 

sondern lediglich fordert, dass die örtliche Feuerwehr mindestens einmal jährlich zu einer 

Alarmprobe eingeladen werden soll, kann der Zeitpunkt der zweiten Alarmprobe innerhalb eines 

(Schul-)Jahres variabel gesetzt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen 

pandemischen Situation wird den Schulen dadurch die Möglichkeit eröffnet, sich bei der 

Terminierung der aktuellen Entwicklung im Schulbetrieb anzupassen. Für die Durchführung kann 

somit ein Termin gewählt werden, an dem der Infektionsschutz ausreichend berücksichtigt werden 

kann. Es kommt wesentlich darauf an, dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der ersten 

Alarmprobe in die Grundzüge der Räumung und das Verhalten im Brandfall eingewiesen sind. Im 
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Unterschied dazu, liegt der Zweck der zweiten Alarmprobe dann hauptsächlich in der Überprüfung 

der Räumungsgeschwindigkeit und der Anwendung der in der ersten Alarmprobe erlernten 

Kenntnisse unter Zeitdruck. 

 

14. WEITERE HINWEISE 

Die aktuellen Informationen können zudem auf der Homepage des Kultusministeriums unter 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona sowie auf 

der Homepage des Sozialministeriums unter https://soziales.hessen.de/gesundheit/aktuelle-

informationen-corona abgerufen werden. 

 

15. ANPASSUNGEN AN DAS INFEKTIONSGESCHEHEN 

Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das 

Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit zu beobachten. Bei auftretenden 

Infektionsfällen werden die zuständigen Gesundheitsämter je nach Ausmaß des Infektionsgeschehens 

und je nach Eingrenzbarkeit der Kontaktpersonen die erforderlichen Maßnahmen standortspezifisch 

oder flächendeckend anordnen. Der schuleigene Hygieneplan ist in diesem Fall der standortspezifischen 

Situation entsprechend mit angemessenen Infektionsschutzmaßnahmen anzupassen. Für die 

Umsetzung der angeordneten Maßnahmen in der Schule ist die Schulleitung verantwortlich. 

 

16. UNTERSTÜTZUNG 

Als Ansprechpartner stehen die örtlichen Gesundheitsämter und der Medical Airport Service 

(Medical), https://www.medical-airport-service.de/mas/leistungen/infoportal-landhessen, zur 

Verfügung. Medical berät betriebsmedizinisch, arbeitssicherheitstechnisch und in Fragen der 

Gesundheitsförderung. 

 

 

 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
https://www.medical-airport-service.de/mas/leistungen/infoportal-landhessen

